
    
   

 
 

 
 
 

    
   

 
 

   
   

    
   

 
 

    
 

 

 
 

  
 

   

   
 

 
 

   
 

 
   

   
 

 
   

 
 

 
 
  

Konsolidierte Lesefassung (Stand: 26.05.2020) – rechtsverbindlich sind jeweils nur 
die Einzelbekanntmachungen vom 14.05.2020 und vom 25.05.2020 

Corona-Pandemie: Hygienekonzept Gastronomie 

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit 
und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

vom 14. Mai 2020, Az. GZ6a-G8000-2020/122-315 (BayMbl. Nr. 270), 
die durch die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 25. 
Mai 2020, Az. GZ6a-G8000-2020/122-321 geändert worden ist (BayMbl. Nr. 291). 

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird folgendes Rahmenkonzept für 
betriebliche Schutz- und Hygienekonzepte von Gastronomiebetrieben bekannt ge-
macht: 

1. Organisatorisches

1.1. Die Betriebe erstellen ein betriebliches Schutzkonzept unter Berücksichtigung 
von Mitarbeitern und Gästen und unter Beachtung der geltenden Rechtslage 
und der arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen. 

1.2. Die Betriebe schulen ihre Mitarbeiter (innerbetriebliche Maßnahmen) und be-
rücksichtigen dabei deren speziellen Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifi-
kation und sprachlichen Fähigkeiten. Die Mitarbeiter werden über den richtigen 
Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung und allgemeine Hygienevorschriften in-
formiert und geschult. Mitarbeiter mit akuten respiratorischen Symptomen jegli-
cher Schwere dürfen nicht arbeiten. 

1.3. Die Betriebe kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen an ihre Gäste. Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht ein-
halten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

1.4. Die Betriebe kontrollieren die Einhaltung des betrieblichen Schutzkonzeptes 
seitens der Mitarbeiter und Gäste und ergreifen bei Verstößen entsprechende 
Maßnahmen. 
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2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

2.1 Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m zwischen Per-
sonen in allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen, sowie beim 
Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, Treppen 
und im Außenbereich. Dies gilt für Gäste und Personal. Personen, für die im 
Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die 
Abstandsregel nicht zu befolgen. 

2.2 Ausschluss vom Besuch der Gaststätten: 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratori-

schen Symptomen jeder Schwere.
Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskrite-
rien zu informieren (z. B. durch Aushang). Sollten Gäste in einer Gast-
ronomie während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese
umgehend die Gaststätte zu verlassen.

2.3 Gästen und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssig-
seife, Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. Mitar-
beiter werden zum richtigen Händewaschen geschult. Sanitäre Einrichtungen 
sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. 

2.4 Jeder Betrieb muss über ein Reinigungskonzept nach HACCP verfügen, das 
zusätzlich die Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, z.B. Türgriffen, berück-
sichtigen muss. 

2.5 Jeder Betrieb hat über ein Lüftungskonzept zu verfügen. Zur Gewährleistung ei-
nes regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der 
Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen. Alle gegebenen Möglichkeiten der 
Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Gästen dienen, sind 
zu nutzen. Bei eventuell vorhandenen Lüftungsanlagen ist darauf zu achten, 
dass es zu keiner Erregerübertragung kommt, z.B. durch Reduzierung des Um-
luftanteils, Einbau bzw. häufiger Wechsel von Filtern. 

2.6 Die Gäste haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Tisch darf die 
Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 

2.7 Das Personal hat ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen in Räum-
lichkeiten, in denen sich Gäste aufhalten sowie im Außenbereich, soweit der 
Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Nach Möglichkeit soll die 
Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen von Tischen und Räumen 
vorgegeben sein. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und ggf. Wartebereich 
sind entsprechend kenntlich zu machen. 

2.8 Beim Schankbetrieb in Biergärten hat der Betreiber durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwi-
schen den Kunden eingehalten werden kann. 
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2.9 Die Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die sonstige Wä-
schereinigung (z.B. Tisch- und Bettwäsche) erfolgen unter Beachtung des Ar-
beitsschutzstandards und der Hygienestandards. 

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Gäste im betriebli-
chen Ablauf

3.1  Vor Betreten des Betriebs  

3.1.1 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen ei-
ner akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine 
Bewirtung nicht möglich ist. 

3.1.2 Die Gäste sind über das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 
1,5 m und über die Reinigung der Hände unter Bereitstellen von Desinfekti-
onsmöglichkeiten oder Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem 
Wasser zu informieren. 

3.1.3 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass das gemeinsame Sitzen ohne Ein-
halten des Mindestabstands von 1,5 m nur den Personen gestattet ist, für 
die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt 
(z.B. Personen eines Hausstands). 

3.1.4 Die Gäste haben ab Betreten des Betriebes eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen, ausgenommen am Tisch. 

3.2  Bewirtung  

3.2.1 Betriebsinterne Prozesse werden dahingehend angepasst, dass der Kon-
takt zum Gast auf das Nötige reduziert wird. 

3.2.2 Eine Bewirtung wird an Tischen durchgeführt. 

3.2.3 1Tische im Innenbereich sind grundsätzlich vorab zu reservieren. Gruppen-
reservierung für mehrere Tische ist unzulässig. Auch bei Spontanbesuchen 
sind Kontaktdaten entsprechend Nr. 3.2.9 aufzunehmen. 

3.2.4 Gäste müssen an Tischen platziert werden. 

3.2.5 Der Abstand zwischen Servicepersonal und Gästen sollte ebenfalls 1,5 m 
betragen. Zur Gewährleistung des Mindestabstands zwischen Gast und 
Servicepersonal sind auch Abstriche im Service hinzunehmen. 

3.2.6 Die Abstände der Tische müssen gewährleisten, dass die Gäste auch beim 
Platznehmen und Verlassen die notwendigen Abstände von mindestens 

1 Nr. 3.2.3 neu gefasst mit Wirkung vom 26.05.2020 durch gemeinsamen Bekanntmachung vom 
25.05.2020 (BayMBl. Nr. 291). 
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1,5 m zu anderen Personen einhalten. Personen, für die im Verhältnis zuei-
nander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt, ist auch das gemein-
same Sitzen ohne Mindestabstand erlaubt. Hier gilt die jeweils aktuelle 
Rechtslage. 

3.2.7 Selbstverständlich gilt der Mindestabstand auch dort, wo es keine Sitzplätze 
gibt. 

3.2.8 Durch Zugangsbegrenzungen an den Eingängen wird gewährleistet, dass 
die maximale Belegungszahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. In 
eventuellen Warteschlangen oder im Wartebereich werden ebenfalls Maß-
nahmen zur Einhaltung der Mindestabstände ergriffen. Betriebe können mit 
elektronischen Reservierungssystemen zur Steuerung der Frequenz und 
mit Platzierungssystemen arbeiten. 

3.2.9 2Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizier-
ten COVID-19-Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, ist eine 
Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Tele-
fonnr. oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und 
Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. Eine Übermittelung dieser Informatio-
nen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung 
gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumen-
tation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die 
Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeab-
sichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die 
Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Der Gastgeber hat den 
Gast bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an eine da-
tenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter Weise 
zu informieren. 

3.2.10 Der haptische Kontakt der Gäste zu Bedarfsgegenständen (Speisekarte, 
Menagen, Tabletts, Servietten usw.) wird auf das Notwendige beschränkt 
oder so gestaltet, dass nach jeder Benutzung eine Reinigung/Auswechs-
lung erfolgt. 

3.2.11 Selbstbedienung erfolgt nur mit verpackten Produkten und Buffets nicht in 
offener Form, sondern als Bedienbuffets unter Einhaltung der örtlichen Hy-
gienegegebenheiten aus der Gefährdungsbeurteilung. Es ist sicherzustel-
len, dass Geschirr und Besteck nicht durch mehrere Personen berührt wer-
den kann. 

3.2.12 Bei den Serviceprozessen wird darauf geachtet, dass Speisen und Ge-
tränke ohne zusätzliche Gefährdung zum Gast gehen. 

3.2.13 Die allgemeinen Hygieneregeln sind bei der Anlieferung, Einlagerung und 
Verarbeitung von Lebensmitteln einzuhalten. 

2 Nr. 3.2.9 neu gefasst mit Wirkung vom 26.05.2020 durch gemeinsame Bekanntmachung vom 
25.05.2020 (BayMBl. Nr. 291). 
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3.2.14 In den Küchen wird soweit möglich zwischen den Mitarbeitern ein Abstand 
von mindestens 1,5 m eingehalten. Wenn dies nicht möglich ist, ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Betriebe haben die Arbeitsorganisation 
und Posteneinteilung so zu gestalten, dass Mindestabstände eingehalten 
werden, ggf. kann das Speisenangebot darauf abgestimmt werden. 

3.2.15 Es ist dringend angezeigt, in allen Arbeitsbereichen die Einhaltung der Min-
destabstände zwischen den Mitarbeitern zu gewährleisten. Falls dies in Ein-
zelfällen nicht möglich ist, müssen die Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen. 

3.2.16 Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Temperatu-
ren erreicht werden, um eine sichere Reinigung des Geschirrs und der Glä-
ser sicherzustellen. 

3.2.17 Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Es wird sichergestellt, dass 
Flüssigseife, Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel und Ein-
malhandschuhe zur Verfügung stehen. Gäste werden über richtiges Hände-
waschen (Aushang) und Abstandsregelungen auch im Sanitärbereich infor-
miert. Lüfter und Handtrockner sollen außer Betrieb genommen werden. 
Soweit erforderlich, wird der Zugang geregelt, um die Einhaltung des Min-
destabstands sicherzustellen. 

3.2.18 Laufwege der Gäste sollten nach den örtlichen Möglichkeiten geplant und 
vorgegeben werden. 

Erläuterungen:  

Dieses Rahmenkonzept für die Hygiene in Gastronomiebetrieben ist zu beachten, so-
weit in einer Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
auf Grund des § 32 IfSG darauf als Grundlage für betriebliche Schutz- und Hygiene-
konzepte verwiesen wird. 

Gastronomische Betriebe sind Orte, in denen typischerweise viele Menschen auf oft 
relativ engem Raum zusammentreffen, in engem persönlichen Kontakt stehen und 
Gegenstände oder Einrichtungen gemeinsam oder kurz hintereinander benutzen. 
Daher besteht in gastronomischen Betrieben eine relativ hohe abstrakte Gefahr der
Übertragung von Krankheitserregern. Es war daher infektionsschutzrechtlich erfor-
derlich, unter anderem Gastronomiebetriebe zeitweilig grundsätzlich zu untersagen, 
um eine zu rasche Ausbreitung der Pandemie in Bayern zu verhindern, das Infekti-
onsgeschehen zu bremsen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu ver-
meiden. 

Aufgrund der mittlerweile eingetretenen Abschwächung des Infektionsgeschehens 
können Gastronomiebetriebe nunmehr in einem ersten Schritt wieder zugelassen 
werden, soweit sie Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle im Freien, 
insbesondere in Wirts- oder Biergärten und auf Freischankflächen, anbieten. In ei-
nem zweiten Schritt kann der Betrieb von Speisewirtschaften auch im Übrigen wieder 
zugelassen werden. In allen Fällen ist dies jedoch nur unter Beachtung strikter 
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Schutz- und Hygienemaßnahmen vertretbar; hierzu zählt insbesondere die grund-
sätzliche Einhaltung eines Mindestabstands und eine weitgehende Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe der jeweiligen Regelung des in-
fektionsschutzrechtlichen Verordnungsgebers. 

Die zulässigen Gastronomiebetriebe haben auf Grund entsprechender Regelungen, 
die durch Rechtsverordnung auf Grund des § 32 IfSG getroffen worden sind, jeweils 
eigene Schutz- und Hygienekonzepte auszuarbeiten. Als Grundlage und Richtschnur 
für diese Konzepte dient das in Nrn. 1 bis 3 dieser Bekanntmachung niedergelegte 
Rahmenkonzept, das auf der Grundlage einer infektionsschutzrechtlichen Beurtei-
lung sowie auf der Grundlage von Vorschlägen des DEHOGA Bayern zwischen dem 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, dem Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie sowie dem Beauftragten für Bürokratieabbau der 
Staatsregierung abgestimmt worden ist. 

Die betrieblichen Schutz- und Hygienekonzepte müssen auf diesem Rahmenkonzept 
aufbauen und es für den jeweiligen Betrieb bestmöglich umsetzen. Verstöße gegen 
diese Verpflichtung sind nach Maßgabe der Rechtsverordnung, die auf diese Be-
kanntmachung Bezug nimmt, mit Bußgeld bedroht. 

Diese Bekanntmachung tritt am 18. Mai 2020 in Kraft. 
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